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Gemeinde Gebhardshain .Reg.--Bez.
Kreis .Ari

Anlage zürn Bebauungsplan ''Kalserstück ll''

TEXTFESTSETZUNGEN

. Präambel

Aufgrund des $ 9 des Bundesbaugesetzes (BBau
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1g
(BGBI l S. 2256, ber. S. 3617), geändert dur-
Nr. l der Vereinfachungsnovelle vom 3. Dezeml
(BGBI. l S. 3281) und durch das Gesetz zur Bt
von Verfahren und zur Erleichterung von Inve:
Städtebaurecht Vom 6. Juli 1979 (BGBI l S. 9z
dung mit der Zweiten Landesverordnung zur Anc
Vierten Landesve.rördr)ung zur Durchführung des
gesetzes vom 18. April 1974 werden folgende F

. getroffen:
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Cemei.nde Gebhardshain Reg.--Bez. Koblenz
Kreis AI tenkiJ'chen

An].age Zum Bebauungsplan Ka i se rst üc k l ltt

TEXTFESTSETZUNGEN

Präambel

Aufgrund des $ 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976
(BGBI l S. 2256, ber. S. 3617), geändert durch Artikel g
Nr. l der Vereinfachungsnove]].e vom 3. Dezember 1976
(BGBI. l S. 3281) und durch das Gesetz zur Beschleunigung
von Verfahren und zur Erleichterung von Investiti.onen im
Städtebaurecht vom 6. Juli 1979 (BGBI l S. 949) in Verben
dung mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der
Vi.enten Landesverördnung zur Durchführung des Bundesbau-
gesetzes vom 18. Apr'i1 1974 werden folgende Festsetzungen
getroffen:

A !.gElEgtE!!1189g gemäß BBauG $ 9 und BauNVO

1. Art der baulichen Nutzen

($ 9 Abs. l Nr. l BBauG in Verbindung
mit $ 4 BaulVVO)

Das gesamte Baugebiet i.nnerhalb dei' Grenzen des
räume.i.chen Geltungsbei'ei.chef dieses B.--Planes
wii'd als 'rReines Wohngebiet (Rh') ausgewiesen
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2. un

Dle Zahl der Vollgeschosse ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG
in Verbindung mit $ 17 Abs. l und 4 BauNVO)
darf höchstens iil'' betragen

Die Grundflächenzahl (GRZ) ($ 9 Abs. l BBauG in
Verbindung mit $ '17 Abs. l und $ 19 BauNVO) soll
0,4 nicht t.überschreiten

Die Geschoßflächenzahl (GFZ) ($ 9 Abs. l BBauG in
Ve.rbindung mit $ 17 Abs. l und $ 20 BauNVO) soll
0,8 nicht i.überschreiten

3 are Grundstiicksf].äche

Bauweise

Es wird iiOffCDe Bauwei.se'' festgesetzt
($ 9 Abs. l Nr. 2 BBauG in Verbindung mit $.22
Abs. l und 2 BauNVO)

Es sind nur Einzel.häuser zulässig

Uber.baubare Grundstücksfläche

($ 9 Abs. l Nr. 2 BBauG in Vei'bindung mit $ 23 BauNVO)

Baulinien ($ 23 Abs. 2 BauNVO)

An die Baulinie muß mit 40 %, bezogen auf die im Plan
dargeste].lte Länge der Baulini.e, angebaut werden.
Ein Vortreten von Gebäudetei].en in geringem Ausmaß
wi.rd ni.cht zugelassen.

Ausnahmsweise kann eine Überschreitung der Geschoßzahl entweder für ein talseits
freistehendes und auf die Zahl der völ lgeschosse anzürechnendes Kellergeschoß oder
für ein im.Dachraum l iegendes Vol lgeschoß zugelassen werden.



Baugrenzen $ 23 Abs. 3 BauNVO

Ein Vortreten von Gebäudëteilen i.n gen.ngem Ausmaß vlird,
soweit nicht Bestimmungen nach der LBauO entgegenstehen,
bi.s max. ].;00 m. zugela.ssen

4. uralten sind
($ 9 Abs. l Nr. 10 BBauG)

Sichtflächen als Teile der nicht i.iberbaubaren Grundsti.icksfläche
sind aus Gründen der Verkehrssichel"ung von allen Sichthinder--
nissen freizuhalten

5. Vel'k erkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmilnp ($ 9 Abs. l Nr. ll BBauG)

Die geplante Darstellung des Ausbaues der Verkehrsflächen
entspricht dem vorgesehenen Ausbau. Die Verkehrsflächen sind
nach Landeskoordinaten festgelegt und gelten als Festsetzung

6 bunten
($ 9 Abs. l Nr. 26 BBauG)

Der Anliege)' hat die Anlage von Böschungen zur Herstellung
del.' Straßenkör'per auf sei.nem Grundsti.ick zu dulden.
Die Nutzung der Böschung blei.bt dem Anlieger unbenommen.

7 Gri.inflächen

Für die Öffentlichen Grünflächen ($ 9 Abs. l Nr. 15 BBauG)
wi.rd auch als ''Flächen füi' das Anpf].anzen von Bäumen und
Sträuchern'' ($ 9 Abs. l Nr. 25a BBauG) in Verbindung mit
einem Pflanzgebot ($ 39b Abs. 8 BBauG) ein Pflanzgebot fest
gesetzt.
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8 Chiittungshöhen
($ 9 Abs. 2 BBauG)

!!ë.ge.911Ue.gS.n!: Böschungen so].].en, vom Böschungsfuß. bis
Böschungschultei' gemessen, einenlvertl-
kalen Höhenunterschied von 2,50 m nicht
tiberschfei.ten.

Wird an den Böschungsfuß eine Stiitzmauer
gesetzt, wird deren Höhe in den vertlka-
].en Höhenunterschied ei.ngerechnet.

chen

Dei' Er'dgeschoßfußboden so].l nicht mehr
a].s 0,50 m tiber Höhe der geplanten Achse
der Ersch]-ießungsstraße ].legen.
Als Bezugsachse flip das Gebäude gilt die
Pr.ojektion der mi.ttleren Hausachse der
der Stl'aße zugewendeten Giebe]-- oder Traue
seite senkrecht zur Achse der Ersch].ies-
sungsstraße.

B. FestFgtzungen lem. LBauO

l Gestaltungsvorschriften em $ 124 LBauO

Sti.i tzmaue rn

Grundsti.ickseinfriedungen mit Stützmauern parallel und
in sichtbarer Nähe zu öffentl i.chen Verkehrsflächen dnr
fen eine lichte Höhe von 1,20 m ni.cht überschreiten.

Fassaden und Dachdeckung

A].s Fassadenmateri.a] nicht zu].ässig sind Meta].].- und
Kunststoffbekleidungen, soli.e Bahnen oder P].auen mit
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eingelegten. oder aufgepl'ästen Steg.nimitationen.
Dachf].ächen geplanter Gebäude sind nur.in dunkel--
braunen oder grauen bis Schwarzen Farben zulässig
Großformatige Kunststoff- und Asbesttafe].n sind un-.:
zulässig.
Unzu].ässig si.nd auch Eingangsiiberdaehungen aus We]].
asbestzementplatten oder gesellten Kunststofftafe].n

Dachformen

Di.e Im Plan festgesetzte Firstri.chtung und Neigung von
Satte].- und Walmdächern ist i.n allen Fällen zwingend
einzuhalten. Zulässlge Toleranz bel der Dachneigung + 3o.
Dachgauben sind je Gebäude nur in einem Umfang bis
zu 60 % der einzelnen GebHudelänge und als Einzel--
haube zulässi.g, jedoch nicht näher als 2.50 m zur
Gi.ebelseite anzuordnen.

Garagen können liberal.]. 'auf dem Grundstück eFFi.chtet
werden, mit Ausnahme eines 5 m breiten Stl'eigens ent-
lang der Straßenbegrenzungslinie
Ausgenommen hiervon sind angebaute Garagen, bei. denen
das Wohnhaus näher' als 5 m an die Straße errichtet
wj.rd.

Flip die Außenf].äche del' Gar'aßen si.nd ausschließlich
eile Materi.a]ien zu].ässig, di.e auch fi.ir die zugehört.gen
Hauptgebäude zu].essig sind und verwendet werden

Nicht iiberbaubar'e Grundsti.joke

Ni.cht i.iberbaubai'e Grundsti.icksf].ächen sind, sofern ni.cht
ausdi'tickt.ich anders festgesetzt ist, und soweit sie
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zu Zwecken der jeweiligen Nutzung nicht als begeh
bare und/oder befahrbare Flächen befestigt werden
mit Rasen einzusäen und/oder nutz- und ziergärtne
I'i,sch anzulegen.

Gebha
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5241 Gebhardshain, den o3.o5.1993

Ortsgemeinde Gebhardshain
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